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Durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. 
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 

  

Gutachten 12811-03 

 Ermittlung und Beurteilung der schalltechnischen Aus-
wirkungen durch und auf das Bebauungsplangebiet 
„Scheibenäcker“ 1. Änderung  
in Steinheim an der Murr   
 

 

 

Schallimmissionsprognose 

Datum: 14. Mai 2024 
ersetzt Gutachten 12811-02 vom 27. Februar 2024 

  



   
 

Seite 2 

Winnenden Fon: 07195 9147-0 ▪ Halle (Saale) Fon: 0345 2003719 ▪ Bottrop Fon: 02045 4145020 ▪ Bretten Fon: 07252 87819 
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063 2078400 ▪ Lübeck Fon: 0451 7071311 ▪ Kiel Fon: 0431 9710873 ▪ Schwerin Fon: 038530349605 

Internet www.kurz-fischer.com 
 

  
 

\\1
0.

4
9.

1.
20

\A
uf

tr
ag

\1
2\

1
28

\1
28

1\
12

81
1

\1
2

81
1

gu
t0

3 
2

02
4_

05
_

14
.d

oc
x 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

1.  Gegenstand der Untersuchung ..................................................................................... 3 

1.1.  Situation und Aufgabenstellung ....................................................................... 3 

1.2.  Abstimmungen und Eingangsdaten ................................................................. 4 

2.  Beurteilungsgrundlagen ............................................................................................... 5 

2.1.  DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) .......................................................... 5 

3.  Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet durch Verkehrslärm .............................. 7 

3.1.  Verkehrliche Grundlagen ................................................................................. 7 

3.2.  Berechnungsverfahren ..................................................................................... 9 

3.3.  Geräuschimmissionen Verkehrslärm und ihre Beurteilung ............................. 10 

4.  Schalltechnische Auswirkungen des durch das Plangebiet entstehenden 
zusätzlichen Verkehrs im öffentlichen Straßenraum ................................................... 12 

5.  Schallschutzmaßnahmen aufgrund des einwirkenden Verkehrslärms ......................... 13 

5.1.  Aktive Schallschutzmaßnahmen ...................................................................... 13 

5.2.  Grundrissorientierung ...................................................................................... 13 

5.3.  Regelungen zu schützenswerten Freibereichen ............................................... 13 

5.4.  Passive Schallschutzmaßnahmen ..................................................................... 14 

6.  Formulierungsvorschläge für den Bebauungsplan ...................................................... 16 

7.  Kurze Zusammenfassung ............................................................................................. 18 

 
Anlagenverzeichnis 
Literaturverzeichnis 
3 Anlagen (10 Seiten) 
 



   
 

Seite 3 

Winnenden Fon: 07195 9147-0 ▪ Halle (Saale) Fon: 0345 2003719 ▪ Bottrop Fon: 02045 4145020 ▪ Bretten Fon: 07252 87819 
Feldkirchen-Westerham Fon: 08063 2078400 ▪ Lübeck Fon: 0451 7071311 ▪ Kiel Fon: 0431 9710873 ▪ Schwerin Fon: 038530349605 

Internet www.kurz-fischer.com 
 

  
 

\\1
0.

4
9.

1.
20

\A
uf

tr
ag

\1
2\

1
28

\1
28

1\
12

81
1

\1
2

81
1

gu
t0

3 
2

02
4_

05
_

14
.d

oc
x 

 

1. Gegenstand der Untersuchung 

1.1. Situation und Aufgabenstellung 

Der Bebauungsplan „Scheibenäcker“ der Stadt Steinheim ist am 21.09.2021 in Kraft 
getreten. 

Innerhalb des Bebauungsplangebiets ist ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Das 
Plangebiet liegt an der Kreisstraße K 1702 bzw. Bottwarstraße.  

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans „Scheibenäcker“ wurde von unserem 
Büro das schalltechnische Gutachten 12811-01 [1] vom 17.03.2020 erstellt. 

Aufgrund der Ergänzung um die Photovoltaik-Pflicht ergibt sich die Notwendigkeit, 
den Bebauungsplan „Scheibenäcker“ mit einer 1. Änderung fortzuschreiben. 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans „Scheibenäcker“ wurde von unserem 
Büro das schalltechnische Gutachten 12811-02 [2] vom 27.02.2024 erstellt.  

Im vorliegenden Gutachten 12811-03 werden gegenüber dem Gutachten 12811-02 auf-
grund von Planungsänderungen zur aktiven Lärmschutzmaßnahme am nordöstlichen 
Baugebietsrand die schalltechnischen Berechnungen der Schallimmissionsprognose 
überarbeitet.  

In der Anlage 1 ist die Lage des Plangebiets im räumlichen Zusammenhang dargestellt. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist für die sachgerechte Abwägung eine 
Schallimmissionsprognose erforderlich, in der die folgenden Aufgabenstellungen unter-
sucht werden sollten: 

Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet 

 Ermittlung der Geräuscheinwirkungen durch den Straßenverkehr und Bewer-
tung anhand der DIN 18005 [3]. 

Auswirkungen des Bebauungsplangebiets 

 Ermittlung der Auswirkungen der Planung durch Erhöhungen der Verkehrs- 
lärmimmissionen aufgrund des zusätzlichen Verkehrs auf die vorhandenen 
schützenswerten Gebäude im Umfeld des Plangebiets und Bewertung anhand 
der Pegeldifferenzen in Zusammenhang mit den Orientierungswerten der 
DIN 18005 [3]. 
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1.2. Abstimmungen und Eingangsdaten 

Für die nachfolgenden Untersuchungen standen neben schriftlichen bzw. telefonischen 
Auskünften des Auftraggebers bzw. des beauftragten Planungsbüros folgende Unterla-
gen zur Verfügung: 

1. Angaben zu den Verkehrsmengen der Kreisstraße K 1702: Verkehrsuntersu-
chung für das Baugebiet Scheibenäcker in Steinheim-Kleinbottwar, zur Verfü-
gung gestellt von VLI Verkehrsplanung Link, für den Planfall hochgerechnet 
auf den Prognosehorizont 2030 

2. Aktueller Bebauungsplan-Entwurf „Scheibenäcker - 1. Änderung“ der Stadt 
Steinheim a. d. Murr für das Baugebiet Scheibenäcker in Steinheim-Kleinbott-
war, Stand 14.02.2024   
E-Mail Frau Buff (FPZ Zeese Stadtplanung + Architektur) vom 15.02.2024 

3. Fahrbahnbelag der Kreisstraße K 1702 aus Asphaltdeckschicht AC 11 DN 
50/70 
Geschwindigkeit auf der Kreisstraße K 1702 innerorts 50 km/h und außerorts 
80 km/h  
E-Mail Frau Buff (FPZ Zeese Stadtplanung + Architektur) vom 16.02.2024 

4. Aufteilung des Schwerverkehrsanteils der Verkehrsmengen auf der Kreisstraße 
K 1702 auf die Lkw-Klassen nach Tabelle 2 der RLS-19 [4]    
E-Mail Frau Mehlis (Kurz und Fischer) vom 19.02.2024 

5. Aktueller Vorabzug zu Textlichen Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan „Scheibenäcker - 1. Änderung“ der Stadt Steinheim a. d. 
Murr für das Baugebiet Scheibenäcker in Steinheim-Kleinbottwar, Stand 
14.05.2024   
E-Mail Frau Buff (FPZ Zeese Stadtplanung + Architektur) vom 19.04.2024 
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2. Beurteilungsgrundlagen 

2.1. DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 

Für die vorliegende Untersuchung zu einem Bebauungsplanverfahren werden die 
schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 Beiblatt 1 [3] als Beurteilungs-
grundlage herangezogen. 

Grundsätzlich müssen wegen des Vorsorgegrundsatzes alle Geräuscheinwirkungen mit 
den Mitteln der Bauleitplanung mindestens so gering gehalten werden, dass die später 
auf den Einzelfall anzuwendenden Vorschriften beachtet werden können. 

Nach DIN 18005 Beiblatt 1 [3] sollen in Abhängigkeit vom Gebietscharakter folgende 
schalltechnischen Orientierungswerte durch den Beurteilungspegel Lr nicht überschrit-
ten werden: 

Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005 Beiblatt 1 [3] 

lfd. 
Nr. 

Gebietscharakter Schalltechnische Orientierungswerte  
für Beurteilungspegel Lr 

[dB(A)] 
  tags: 6 - 22 Uhr nachts: 22 - 6 Uhr 

  
Verkehr 

1) 
Gewerbe 
Freizeit 2) 

Verkehr 
1) 

Gewerbe
Freizeit 2)

1 Reines Wohngebiet (WR) 50 50 40 35 

2 Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 55 45 40 

3 Friedhöfe, Kleingärten, Parkanlagen 55 55 55 55 

4 Besondere Wohngebiete (WB) 60 60 45 45 

5 
Mischgebiet (MI), Urbanes Gebiet 
(MU) 

60 60 50 45 

6 Kerngebiet (MK) 63 60 53 45 

7 Gewerbegebiet (GE) 65 65 55 50 

7 
Sondergebiete (SO), Flächen für Ge-
meinbedarf, soweit schutzbedürftig, 
je nach Nutzungsart 

45-65 45-65 35-65 35-65 

1) Orientierungswerte gelten für Straße-, Schienen- und Schiffsverkehr 

2) Orientierungswerte gelten für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie Geräusche von ver-
gleichbaren öffentlichen Anlagen 
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DIN 18 005 Beiblatt 1 [3] enthält den Hinweis, dass die Beurteilungspegel verschie-
dener Arten von Schallquellen (Verkehr, Gewerbe) jeweils für sich allein mit den o. 
g. Orientierungswerten zu vergleichen sind und nicht zusammengefasst werden sol-
len. 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhal-
ten.  

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswer-
ten abgewichen werden soll, da andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Aus-
gleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und 
Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen) vorgesehen und planungs-
rechtlich abgesichert werden. 
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3. Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet durch Verkehrslärm 

3.1. Verkehrliche Grundlagen 

Für die folgenden Untersuchungen ist auf den betrachteten Straßenabschnitten die Ver-
kehrsmenge des Planfalls (nach Realisierung des Plangebiets) relevant. Die Verkehrs-
menge für den Planfall wird nachfolgend aufgeführt. 

3.1.1. Grundlagen und Emissionspegel Straßenverkehr 

Für die relevanten Straßenabschnitte der Kreisstraße K 1702 wird auf die Angaben der 
Verkehrsuntersuchung für das Baugebiet Scheibenäcker in Steinheim-Kleinbottwar von 
VLI Verkehrsplanung Link zurückgegriffen – siehe 1.2. Nr. 1. Diese werden in der 
Verkehrsuntersuchung für den Planfall auf den Prognosehorizont 2030 hochgerechnet. 

In der Verkehrsuntersuchung von VLI Verkehrsplanung Link – siehe 1.2. Nr. 1 – sind 
die mittleren stündlichen Verkehrsstärken und die Lkw-Anteile für den Tagzeitraum 
und den Nachtzeitraum gesondert angegeben. 

Sowohl für den Tagzeitraum als auch den Nachtzeitraum wurde eine Aufteilung des je-
weiligen Lkw-Anteils auf die Lkw-Klassen nach Tabelle 2 der RLS-19 [4] vorgenom-
men.     

Bei der Bildung der Beurteilungspegel wurden die entsprechenden Korrekturen der  
RLS-19 für Knotenpunkte, Straßendeckschichten, Längsneigungen oder Pegelerhöhun-
gen durch Mehrfachreflexionen o. ä. berücksichtigt.  

In der folgenden Tabelle 2 sind die zugrunde gelegten durchschnittlichen täglichen 
Verkehrsstärken (DTV), Lkw-Anteile und Angaben zur berücksichtigten Geschwindig-
keit für den Prognoseplanfall angegeben.  

Tabelle 2:  Verkehrskenndaten Straßenverkehr für Planfall (Prognosehorizont 2030) 

lfd. 
Nr. 

Straße Abschnitt DTV p1/p2(t) p1/p2(n) v 

[Kfz/24h] [%] [%] [km/h] 

1 K 1702 
Nord  

Außerortslage –Orts-
eingang Steinheim 

7000 1,3/2,2 2,1/2,5 80/80 

2 K 1702 

Nord  
Ortseingang Steinheim 
– Erschließungsstraße I 

Plangebiet

7000 1,3/2,2 2,1/2,5 50/50 

3 K 1702 

Süd  
Erschließungsstraße I 
Plangebiet –Lerchen-

hofstraße

7130 1,3/2,2 2,1/2,5 50/50 
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In Tabelle 2 bedeuten: 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
p1(t), p1(n): Anteil Lkw ohne Anhänger mit zulässigem Gesamtgewicht über 3,5 t und Busse;  

t - tags, n – nachts 
p2(t), p2(n): Anteil Lkw mit Anhänger bzw. Sattelkraftfahrzeuge mit zulässigem Gesamtgewicht 

über 3,5 t; t - tags, n - nachts  einschließlich Motorräder 
v(Pkw/Lkw): zulässige Höchstgeschwindigkeiten für Pkw und Lkw 

 

Für die Kreisstraße K 1702 mit einem Straßenbelag aus Asphaltdeckschicht AC 11 DN 
50/70 – siehe 1.2. Nr. 3 – wurde für Pkw und Lkw eine Straßendeckschichtkorrektur 
nach RLS-19 [4] Tabelle 4b für die Geschwindigkeiten v = 80 km/h und v = 50 km/h 
berücksichtigt.  

Aus den Verkehrskenndaten ergeben sich für den Prognoseplanfall nach RLS-19 [4] die 
in Tabelle 3 aufgeführten längenbezogenen Schallleistungspegel. 

Tabelle 3:  Längenbezogener Schallleistungspegel LWA' nach RLS-19 [4] für die Teil-
abschnitte der Kreisstraße K 1702 für Planfall (Prognosehorizont 2030) 

lfd. 
Nr. 

Straße Abschnitt Längenbezogener  
Schallleistungspegel LWA'  

nach RLS-19 [4] 1) 

[dB(A)] 

Planfall 
   Tag Nacht 

1 K 1702 
Nord  

Außerortslage –Ortsein-
gang Steinheim 

82,5 73,8 

2 K 1702 

Nord  
Ortseingang Steinheim – 

Erschließungsstraße I 
Plangebiet 

77,6 68,9 

3 K 1702 

Süd  
Erschließungsstraße I 

Plangebiet –Lerchenhof-
straße 

77,7 68,9 

1) Je nach Straßenabschnitt werden zu den hier aufgeführten längenbezogenen Schallleistungspegel LWA' entspre-
chende Zuschläge für Straßendeckenschicht, Steigungen und Mehrfachreflexionen addiert. 
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3.2. Berechnungsverfahren 

Die Berechnungen der zu erwartenden Verkehrslärmimmissionen wurden nach RLS-19 
[4] mit einem Computerprogramm (SoundPLAN Version 8.2) vorgenommen. Die Im-
missionsberechnung berücksichtigt Entfernungseinflüsse, Abschirmungen, Reflexionen 
und Bodendämpfung. Es erfolgt eine Unterscheidung in Direktschall und reflektiertem 
Schall. 

Zur Darstellung der Geräuscheinwirkungen des Verkehrslärms innerhalb des Plange-
biets werden die folgenden Abbildungen erstellt: 

 Flächenhafte Isophonenkarten für die Höhe des 1. Obergeschosses (Anlage 2.1 
für Tagzeitraum und Anlage 2.2 für Nachtzeitraum) und die Höhe des 2. Ober-
geschosses (Anlage 2.3 für Tagzeitraum und Anlage 2.4 für Nachtzeitraum) un-
ter Berücksichtigung freier Schallausbreitung ohne die geplante Bebauung. 
Hierbei wurde die nach Abschnitt 5.1. festzusetzende geschlossene aktive 
Lärmschutzmaßnahme – Lärmschutzwand – am nordöstlichen Baugebietsrand 
berücksichtigt.   

Diese Darstellung stellt die kritischste Situation hinsichtlich der Schallausbrei-
tung innerhalb des Bebauungsplangebiets dar, für den Fall, dass keine vorgela-
gerten Gebäude mit abschirmender Wirkung vorhanden sind. 

 Gebäudelärmkarten zur Darstellung der an den Fassaden der bestehenden bzw. 
geplanten Gebäude auftretenden Beurteilungspegel (Anlage 2.5 für Tagzeitraum 
und Anlage 2.6 für Nachtzeitraum). Die Darstellung erfolgt jeweils für den 
höchsten Pegel an den Fassaden. Als Grundlage für die Bebauungsstruktur die-
nen die im Entwurf zum Bebauungsplan vom 14.02.2024 ausgewiesenen Bau-
fenster – siehe 1.2. Nr. 2. Hierbei wurden die nach Abschnitt 5.1. festzusetzen-
den aktiven Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt.   

 Flächenhafte Isophonenkarte für die Aufpunkthöhe von 2 m (Höhe Freiberei-
che) (Anlage 2.7). Bei diesen Berechnungen wurde die abschirmende Wirkung 
bzw. die Reflexionen aller bestehenden bzw. geplanten Gebäude und der nach 
Abschnitt 5.1. festzusetzenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt. 
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3.3. Geräuschimmissionen Verkehrslärm und ihre Beurteilung 

Die Isophonendarstellungen unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung in der An-
lage 2.1 bzw. 2.2 für die mittlere Höhe des 1. Obergeschosses zeigen, dass die zur Be-
urteilung herangezogenen Orientierungswerte der DIN 18005 [3] für Allgemeine 
Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag bzw. 45 dB(A) in der Nacht für einen Teilbereich 
des Plangebietes überschritten werden.  

Die Isophonendarstellungen unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung in der An-
lage 2.3 bzw. 2.4 für die mittlere Höhe des 2. Obergeschosses zeigen, dass die zur Be-
urteilung herangezogenen Orientierungswerte der DIN 18005 [3] für Allgemeine 
Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag bzw. 45 dB(A) in der Nacht im Vergleich zu den 
Anlagen 2.1 bzw. 2.2 für die mittlere Höhe des 1. Obergeschosses für einen größeren 
Teilbereich des Plangebietes überschritten werden.  

Verantwortlich für die Überschreitungen in dem jeweiligen Teilbereich des Plangebie-
tes sind die Straßenverkehrsimmissionen der Kreisstraße K 1702 bzw. Bottwarstraße. 

Den Gebäudelärmkarten der Anlage 2.5 bzw. 2.6 kann entnommen werden, dass an den 
Fassaden der geplanten Bebauung Geräuscheinwirkungen von bis zu 64 dB(A) am Tag 
und 55 dB(A) in der Nacht auftreten. 

Die höchsten Verkehrslärmeinwirkungen liegen der Kreisstraße K 1702 bzw. Bottwar-
straße zugewandt vor. 

Die Werte von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht werden in dem gesamten 
zur Bebauung vorgesehenen Bereich des Plangebietes unterschritten. Diese Werte wer-
den in der Rechtsprechung als Schwellenwert zur Schutzpflicht des Staates für Gesund-
heit und Eigentum angesehen.  

 

Die Isophonendarstellung für die Freibereiche in der Höhe von 2 m über Gelände der 
Anlage 2.7 zeigt, dass der Orientierungswert der DIN 18005 [3] für Allgemeine Wohn-
gebiete von 55 dB(A) am Tag im Bereich der 1. Bebauungsreihe der Straße zugewandt 
und an der NO-Fassade des nördlichsten Gebäudes der zweiten Bebauungsreihe über-
schritten wird.  

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [5] von 59 dB(A) am Tag (rote Linie in 
Anlage 2.7) wird für den Großteil des Plangebietes eingehalten. Überschreitungen die-
ses Wertes treten in den der K 1702 zugewandten Bereichen auf. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV wurden vom Gesetzgeber beim Neubau 
von Straßen als Schwelle für erhebliche Belästigungen festgelegt und sollten in den 
Freibereichen nach Möglichkeit eingehalten werden. 

Unter Berücksichtigung der Vorgehensweise des Berliner Leitfadens [6] können Beur-
teilungspegel von Lr = 65 dB(A) in Außenwohnbereichen als gerade noch zumutbar er-
achtet werden. Im Nahbereich entlang der Kreisstraße K1702 bzw. Bottwarstraße wird 
dieser Wert überschritten (siehe Anlage 2.7). An der Bebauung wird der Wert von 65 
dB(A) tags eingehalten (vgl. Anlage 2.5).   
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Aufgrund der Überschreitungen der zur Beurteilung herangezogenen Orientierungs-
werte der DIN 18005 bzw. der weiteren zur Beurteilung herangezogenen Werte sind 
Schallschutzmaßnahmen zu prüfen, die im Bebauungsplan planungsrechtlich festge-
setzt werden sollten (vgl. Abschnitt 5). 
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4. Schalltechnische Auswirkungen des durch das Plangebiet 
entstehenden zusätzlichen Verkehrs im öffentlichen Straßenraum 

Im Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplan sollte eine Aussage getroffen werden, 
inwieweit durch die geplanten Nutzungen ein Mehrverkehr im öffentlichen Straßen-
raum entsteht, der zu signifikanten Veränderungen der Verkehrslärmeinwirkungen in 
der schützenswerten Nachbarschaft führt. 

Für die geplanten rd. 200 Wohneinheiten ist nach der Verkehrsuntersuchung von VLI 
Verkehrsplanung Link für das Baugebiet Scheibenäcker (siehe 1.2. Nr. 3) von einem 
Mehrverkehr von 940 Kfz/24 h an einem Werktag bzw. von 832 Kfz/24 h als Durch-
schnittliche Tägliche Verkehrsmenge an allen Tagen auszugehen.   

Die Zunahmen der durch das Plangebiet verursachten Straßenverkehrslärmimmissionen 
an der benachbarten Bebauung betragen  0,3 dB. Pegelzunahmen in dieser Größenord-
nung können aus schalltechnischen Gesichtspunkten in Anlehnung an die Wesentlich-
keit einer Änderung im Sinne der hilfsweise herangezogenen 16. BImSchV [5] als un-
erheblich bezeichnet werden, zumal die Werte von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in 
der Nacht, die in der Rechtsprechung als Schwellenwert zur Schutzpflicht des Staates 
für Gesundheit und Eigentum angesehen werden, durch die Gesamtbelastung der Ver-
kehrslärmimmissionen an der benachbarten schützenswerten Wohnbebauung entlang 
der Kreisstraße K 1702 bzw. Bottwarstraße eingehalten sind. 

 

Pegelzunahmen in dieser Größenordnung liegen zudem deutlich unterhalb der Wahr-
nehmungsschwelle. Nach einschlägigen Studien liegt die untere Wahrnehmungs-
schwelle, ab der Pegelveränderungen vom menschlichen Ohr wahrgenommen werden 
können, bei 1 dB. 
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5. Schallschutzmaßnahmen aufgrund des einwirkenden 
Verkehrslärms 

Aufgrund der Überschreitungen der maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 
[3] durch den einwirkenden Verkehrslärm für einen Teilbereich des Plangebietes sind 
Schallschutzmaßnahmen zu prüfen und im Bebauungsplan planungsrechtlich festzuset-
zen. 

5.1. Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Zur Verminderung der Verkehrslärmimmissionen an der Bebauung am nordöstlichen 
Baugebietsrand ist als aktive Lärmschutzmaßnahme eine durchgehende, beidseitig ab-
sorbierende Lärmschutzwand mit einer Höhe mindestens 2,50 m erforderlich.  

Die Lage der Lärmschutzwand ist in der Anlage 1 dargestellt. 

Innerhalb der festgesetzten Garagenstandorte darf durch die Errichtung von Garagen 
mit mindestens 2,50 m Höhe auf die Lärmschutzwand verzichtet werden. 

Zur Schaffung von geschützten Freibereichen (Gärten, Hinterhöfe, Terrassen, Balkone) 
zwischen den beiden an der Kreisstraße gelegenen Mehrfamilienhäusern ist als bauli-
che Lärmschutzmaßnahme ein Riegel von Oberkante Gelände bis zu mindestens 3,00 
m Höhe über Erdgeschossfußbodenhöhe erforderlich. Die Lage des Riegels zwischen 
den beiden an der Kreisstraße gelegenen Mehrfamilienhäusern ist in der Anlage 1 dar-
gestellt. 

Für die Wohnhäuser der ersten Bebauungsreihe südlich der Lärmschutzwand entlang 
der Kreisstraße K 1702 bzw. Bottwarstraße und für die nördlichsten Gebäude der zwei-
ten und dritten Bebauungsreihe werden Maßnahmen zur Grundrissorientierung sowie 
zur Orientierung der Freibereiche vorgeschlagen (vgl. nachfolgenden Abschnitte). 

5.2. Grundrissorientierung 

Bei der Errichtung oder Änderung der Gebäude wird empfohlen, die Grundrisse der Ge-
bäude vorzugsweise so anzulegen, dass die dem ständigen Aufenthalt dienenden Räume 
(Wohn- und Schlafräume, Büroräume o. ä.) zu den lärmabgewandten Gebäudeseiten ori-
entiert werden.  

Insbesondere gilt dies für das Baufenster am östlichen Rand des Bebauungsplangebiets 
(Baufenster entlang der Kreisstraße K 1702 bzw. Bottwarstraße). 

5.3. Regelungen zu schützenswerten Freibereichen 

In den Bereichen mit Überschreitungen von 65 dB(A) tags durch Verkehrslärmeinwir-
kungen (im Nahbereich entlang der Kreisstraße K1702 bzw. Bottwarstraße, siehe An-
lage 2.7) sind keine ungeschützten schützenswerte Freibereiche (Gärten, Terrassen) vor-
zusehen.  
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Freibereiche sind dann möglich, wenn ein weiterer Freibereich je Wohneinheit zu einer 
lärmabgewandten „ruhigen“ Seite vorhanden ist. 

5.4. Passive Schallschutzmaßnahmen 

Bei den vorliegenden Überschreitungen der zur Beurteilung herangezogenen maßgebli-
chen Orientierungswerte nach DIN 18005 Beiblatt 1 [3] für Allgemeine Wohngebiete 
im Plangebiet werden passive Schallschutzmaßnahmen durch eine entsprechende Aus-
gestaltung der Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen vorgeschlagen.  

Für den baurechtlichen Nachweis der Anforderungen an die Luftschalldämmung von  
Außenbauteilen sind die Regelungen der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ zu beachten.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Gutachtens sind in Baden-Württemberg 
die DIN 4109-1: 2018-01 [7] und DIN 4109-2: 2018-01 [8] bauaufsichtlich eingeführt. 

Die Ermittlung der sich ergebenden maßgeblichen Außenlärmpegel nach der gegenwär-
tig gültigen DIN 4109-2: 2018-01 [8] wird im Folgenden beschrieben.  

Anmerkung 

Zurzeit wird im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) eine grundlegende Überar-
beitung der DIN 4109 mit wesentlichen Änderungen zum Schallschutz gegen Außen-
lärm vorgenommen.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Gutachtens sind die neuen Entwürfe 
von DIN 4109-1 und DIN 4109-2 noch nicht veröffentlicht. 

Die sich ergebenden maßgeblichen Lärmpegelbereiche und Außenlärmpegel nach DIN 
4109-2: 2018-01 [8] werden wie folgt ermittelt:  

Straßenverkehr (Nr. 4.4.5.2 nach DIN 4109-2 [8]) 

Zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels sind auf die errechneten Beurteilungs-
pegel des Straßenverkehrslärms nach RLS-19 [4] 3 dB(A) zu addieren. 

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 
10 dB(A), wie im vorliegenden Fall, ergibt sich nach DIN 4109-2: 2018-01 [8] der 
maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöh-
ten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 sind in der Anlage 3.1 dargestellt. 
Diese wurden unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung, d. h. ohne die geplanten 
Gebäude innerhalb des Plangebiets ermittelt. Somit sind die maximal innerhalb des 
Plangebiets auftretenden Außenlärmpegel dargestellt. Hierbei wurde die nach Abschnitt 
5.1. festzusetzende geschlossene aktive Lärmschutzmaßnahme – Lärmschutzwand – 
am nordöstlichen Baugebietsrand berücksichtigt.   

In der Anlage 3.2 können die maßgeblichen Außenlärmpegel unter Berücksichtigung 
einer beispielhaften Gebäudestruktur gemäß den Baufenstern des Entwurfs zum 
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Bebauungsplan vom 14.02.2024 bei vollständiger Realisierung des Plangebiets ent-
nommen werden. 

Lüftungskonzept Schlafräume 

Für Schlaf- und Kinderzimmer ist in dem von Überschreitungen der Orientierungswerte 
der DIN 18005 [3] betroffenen Bereich durch ein entsprechendes Lüftungskonzept ein 
ausreichender Mindestluftwechsel sicherzustellen, d. h. dass die Belüftung über eine 
schallabgewandte Fassade erfolgt oder ein ausreichender Luftwechsel auch bei ge-
schlossenem Fenster durch technische Be- und Entlüftungssysteme sichergestellt ist.  
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6. Formulierungsvorschläge für den Bebauungsplan 

Festsetzungen zu Einwirkungen Verkehrslärm 

Für die Würdigung der Geräuschsituation durch Verkehrslärm innerhalb des Bebau-
ungsplangebiets „Scheibenäcker – 1. Änderung“ im Textteil des Bebauungsplanes wer-
den die folgenden Formulierungen vorgeschlagen, die rechtlich geprüft werden sollten. 

Textvorschläge zu Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Festsetzungsvorschläge zu aktiven Schallschutzmaßnahmen: 
An der Bebauung am nordöstlichen Baugebietsrand (siehe Anlage 1) ist eine geschlos-
sene aktive Lärmschutzmaßnahme (Lärmschutzwand) von mindestens 2,50 m Höhe 
durchgehend über Gelände vorzusehen. Die Lärmschutzwand ist beidseitig absorbie-
rend nach den Vorgaben der „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richt-
linien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen, ZTV-Lsw 22, Ausgabe 
2022“ auszuführen. 
Innerhalb der festgesetzten Garagenstandorte darf durch die Errichtung von Garagen 
mit mindestens 2,50 m Höhe auf die Lärmschutzwand verzichtet werden (= geschlos-
sene Lärmschutzmaßnahme).  
Zwischen den beiden an der Kreisstraße gelegenen Mehrfamilienhäusern (siehe Anlage 
1) ist eine bauliche Lärmschutzmaßnahme (Lärmschutzwand/Baukörper) von Ober-
kante Gelände bis zu mindestens 3,00 m Höhe über der festgesetzten Erdgeschossfuß-
bodenhöhe (EFH) erforderlich.  
 
Festsetzungsvorschläge zu passiven Schallschutzmaßnahmen: 

Innerhalb des in der Anlage 3.1 gekennzeichneten Bereiches sind bei der Errichtung 
und der Änderung von Gebäuden die erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbau-
teile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach den in der Planzeichnung/in dem 
Beiplan bezeichneten Außenlärmpegeln der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau – 
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“, Ausgabe Januar 
2018, Abschnitt 4.4.5 auszubilden. 

Der Nachweis der erforderlichen Schalldämmmaße hat im Baugenehmigungsverfahren 
bzw. Kenntnisgabeverfahren nach dem in der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – 
Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Januar 2018, vorgeschriebenen Verfahren in 
Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raumgröße zu erfolgen. 

Von den in der Planzeichnung/in dem Beiplan (vgl. Anlage 3.1 des Gutachtens) darge-
stellten Außenlärmpegeln kann abgewichen werden, soweit im Baugenehmigungsver-
fahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis erbracht wird, dass ein geringerer 
maßgeblicher Außenlärmpegel vorliegt, als in der Planzeichnung/in dem Beiplan doku-
mentierten Situation unter Berücksichtigung freier Schallausbreitung. Die Anforderun-
gen an die Schalldämmung der Außenbauteile können dann entsprechend den Vorga-
ben der DIN 4109-1 reduziert werden. 
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Grundlage für die Dimensionierung der Schalldämm-Maße der Außenbauteile bildet 
die Schallimmissionsprognose der Kurz und Fischer GmbH vom Mai 2024 (Gutachten 
12811-03). 

 

Festsetzungsvorschläge zur Belüftung von Schlafräumen: 

Innerhalb des in der Anlage 3.1 gekennzeichneten Bereiches werden die entsprechen-
den gebietsbezogenen Orientierungswerte überschritten. Daher ist für Schlaf- und Kin-
derzimmer ein ausreichender Luftwechsel auch bei geschlossenem Fenster durch tech-
nische Be- und Entlüftungssysteme sicherzustellen. Dabei sind die Ausführungen der 
VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, Ausgabe 
August 1987, Abschnitt 10.2 zu beachten. 

Soweit im Baugenehmigungsverfahren bzw. Kenntnisgabeverfahren der Nachweis er-
bracht wird, dass unter Berücksichtigung der konkreten Planung die Orientierungswerte 
der DIN 18005 (Verkehr) eingehalten werden, kann ausnahmsweise auf entsprechende 
Be- und Entlüftungssysteme verzichtet werden. 
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7. Kurze Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan „Scheibenäcker“ der Stadt Steinheim ist am 21.09.2021 in Kraft 
getreten. 

Innerhalb des Bebauungsplangebiets ist ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Das 
Plangebiet liegt an der Kreisstraße K 1702 bzw. Bottwarstraße. 

Aufgrund der Ergänzung um die Photovoltaik-Pflicht ergibt sich die Notwendigkeit, 
den Bebauungsplan „Scheibenäcker“ mit einer 1. Änderung fortzuschreiben. 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans „Scheibenäcker“ wurde eine Schal-
limmissionsprognose erstellt, die zu folgenden Ergebnissen kommt: 

Aufgrund der Überschreitungen der maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 
durch die Verkehrsgeräusche für einen Teilbereich des Plangebietes werden für diesen 
Teilbereich Schallschutzmaßnahmen wie aktive Schallschutzmaßnahmen, Grundriss-
orientierung von Aufenthaltsräumen und Anordnung von Freibereichen sowie passive 
Schallschutzmaßnahmen durch eine entsprechende Ausgestaltung der Außenbauteile 
von Aufenthaltsräumen vorgeschlagen.  

Für Schlaf- und Kinderzimmer, die von Überschreitungen der maßgeblichen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 betroffen sind, ist durch ein entsprechendes Lüftungskon-
zept ein ausreichender Mindestluftwechsel sicherzustellen, d. h. dass die Belüftung 
über eine schallabgewandte Fassade erfolgt oder ein ausreichender Luftwechsel auch 
bei geschlossenem Fenster durch technische Be- und Entlüftungssysteme sichergestellt 
wird (vgl. Abschnitte 5 und 6).  

 
 
Dieses Gutachten umfasst 18 Seiten Text und 3 Anlagen (10 Seiten). 
 
 
Winnenden, den 14. Mai 2024 
 
Kurz und Fischer GmbH 
Beratende Ingenieure 
 

  
 
Dipl.-Ing. (FH) D. Groß  Dipl.-Phys. J. Mehlis 
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ANLAGENVERZEICHNIS 

 

Anlage 1: Übersichtslageplan  
(1 Seite) 
 

Anlage 2.1: Straßenverkehrslärm innerhalb des Plangebiets, Isophonendarstellung  
(1 Seite)  Aufpunkthöhe 1. Obergeschoss, Beurteilungspegel Tag (6 – 22 Uhr) 
 

Anlage 2.2: Straßenverkehrslärm innerhalb des Plangebiets, Isophonendarstellung 
(1 Seite)  Aufpunkthöhe 1. Obergeschoss, Beurteilungspegel Nacht (22 – 6 Uhr) 
 

Anlage 2.3: Straßenverkehrslärm innerhalb des Plangebiets, Isophonendarstellung  
(1 Seite)  Aufpunkthöhe 2. Obergeschoss, Beurteilungspegel Tag (6 – 22 Uhr) 
 

Anlage 2.4: Straßenverkehrslärm innerhalb des Plangebiets, Isophonendarstellung 
(1 Seite)  Aufpunkthöhe 2. Obergeschoss, Beurteilungspegel Nacht (22 – 6 Uhr) 
 

Anlage 2.5: Straßenverkehrslärm innerhalb des Plangebiets, Gebäudelärmkarte 
(1 Seite)  höchster Pegel an der Fassade, Beurteilungspegel Tag (6 – 22 Uhr) 
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(ohne Berücksichtigung der geplanten Gebäude)
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Projekt-Nr.: 12811

Anlage 3.1

Zeichenerklärung

Hauptgebäude

Nebengebäude

geschlossene aktive Lärmschutzmaßnahme
(Lärmschutzwand ersatzweise Garagen)

Baugrenze

Baulinie

Fläche

Straße

Geltungsbereich B-Plan

Abgrenzung Bereich mit Festsetzungen
zu Schallschutzmaßnahmen aufgrund
Verkehrslärmeinwirkungen siehe Anlage 2.4

Maßgeblicher
Außenlärmpegel
nach DIN 4109 

in dB(A)

I <= 55
II 55 - 60
III 60 - 65
IV 65 - 70
V 70 - 75
VI 75 - 80
VII > 80

Max((RLS90(RLK(64,1)))+3,(RLS90(RLK(64,4)+10))+3); 
8.2
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Bebauungsplan
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Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 

Gebäudelärmkarte
Angezeigtes Stockwerk: Höchster Pegel
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Projekt-Nr.: 12811

Anlage 3.2

Zeichenerklärung

Hauptgebäude

Nebengebäude

Hauptgebäude, geplant

geschlossene aktive Lärmschutzmaßnahme
(Lärmschutzwand ersatzweise Garagen) bzw.
bauliche Lärmschutzmaßnahme zwischen den
Mehrfamilienhäusern

Baugrenze

Baulinie

Fläche

Straße

Geltungsbereich B-Plan

Maßgeblicher
Außenlärmpegel
nach DIN 4109 

in dB(A)

I  <= 55
II 55 - 60
III 60 - 65
IV 65 - 70
V 70 - 75
VI 75 - 80
VII  > 80

Max((RLS90(GLK(65,1)))+3,(RLS90(GLK(65,4)+10))+3); 
8.2
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bauliche Lärmschutz-
maßnahme 
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